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Dentſcher Reichstag
Spezialbericht unſeres Korreſpondenten

N Verlin 10 Dezember
Am Bundesratstiſch von Tſchirſchky Graf Poſadowsky

Dr Nieberding u a
Auf der Tagesordnung ſteht die dritte Beratung des Geſetzes zur

Ausführung der Generalakte der internationalen Konferenz von
Algecitras

In der Generaldebatte erhält zunächſt das Wort
Abg von Strombeck Zir der die Einzelheiten der Generalakte er

läutert aber im einzelnen vollkommen unverſtändlich bleibt
Das Wort wird nicht wenter verlangt Jn der darauf folgenden

Speztaldiskuſſion wird die ganze Vorlage auf Antrag des Abg von Nor
mann lonſ ohne Debatte en bloc einſtimmig definin v angenommen

Es ſolgt die dritte Beratung des Geſetzes betreffend das Urheber
recht an Werken der bildenden Künſte und der Photographie
Eine Generaldebatte findet nicht ſtatt Jn der Spezialdiskuſfion werden
die erſten 22 Paragraphen ohne Debatte angenommen

g23 lautet nach den Beſch üſſen der zwenen Leiung Für Zwecke der
Rechtspflege und der öffentlichen Sicherheit dürſen von den Behörden Bild
niſſe ohne Einwilligung der Berechtigten ſowie der Abgebildeten oder ſeiner
Angehörigen verviehäliAt verbreitet und öffentlich zur Schau geſtellt werden

Die Abg Albrecht und Gen Soz beantragen nach dem Worte
dürſen einzuſchalten nur auf richterliche Anordnung und nach dem

Wort Angehörigen einzuſchalten das Wort angeferngt Außerdem be
antragen ſie den Zujatz Die richterliche Anordnung darf nur auf Grund
reichsgeſetzlicher Beſtimmungen erteilt werden

Abg Stadthagen Soz befürwortet in längeren Ausführungen dieſe
Anträge Die Machtbefugniſſe der Polizei ſeien ſchon an und für ſich
groß genug man dürfe ihr hier nicht noch ein neues Recht konzedieren
nur auf uichterliche Anordnung müßten Pyotographien ohne Einwilligung
der Berreffenden angefertigt werden dürfen Man jollte doch mehr Zu
wauen zum Richter als zum Schutzmann haben Peuerkeit

Staatsſekretär Graf Poſadowsky vekämpft dieſe Anträge Es handle
ſich in den Paragraphen gar nicht um ein neues Recht der Polizet das
Recht der Poltzet ſei ſchon ſeit 1892 feſtgelegt Wenn die ſozialdemokratiſchen
Anträge angenommen würden ſo könnte er nicht verſprechen daß die Ver
bündeten Regierungen dem Geſetz zuſtimmien

Abg Henning konr bekämpft ebenfalls die Anträge aus rechtlichen
und prakuſchen Gründen

Hierauf werden die Anträge abgelehnt S 23 wird ohne Debatte un
verändert angenommen desgleichen der Reſt des Geſetzes und das Geſetz
in der Geſamtabſtimmung

Auf Antrag des Abg Dr Müller Meiningen tritt das Geſetz anſtatt
am 1 Januar 1907 am 1 Jun 1907 in Kraft

Es ſolgt die dritte Beratung des Geſetzes betreffend Abänderung
der Gewerbeordnung Entziehung der Erlauhnis zum Betrieb eines
Bauunternehmens an unzuverläſſige Perſonen Jn der Generaldistnuſſion
bemerkt

Abg Schrader freiſ Vg er müſſe ſich gegen den Entwurf er
klären es ſei gar kein Grund vorhanden das Baugewerbe gewiſſermaßen
unter Polizeiauſſicht zu ſtellen da es ſich als zuverläſſig erwieſen habe
Auch ſeine Freunde würden den Entwurſ ablehnen

Geheimrat Spielhagen beſtreitet daß hier von einem rein polizeilichen
Konzeſſionsverfſahren die Rede ſein könne

Abg Dr Boettger nil ertlärt ſeine politiſchen Freunde würden
für den Entwurf in der Kommiſſionsſaſſung ſtimmen Allerdings würden
die Tieſbauunternehmer durch den Entwurf ziemlich ſchlecht geſtellt da
ihnen die Möglichkeit fehlt einen Beſähtgungsnachweis reſp eine Prüfung
abzulegen Außerdem könne leicht ein Strohmann vorgeſchoben m dieſem
eine G m b H gegründet und ſo das Geſetz umgangen werden

Geheimrat Spielhagen erwidert daß gerade weil ein Beſähigungs
nachweis für die Tieſbauunternehmer nicht möglich ſei der in der Vorlage
gewählte Weg nicht anwendbar ſei Man könne einem ſolchen Unter
nehmer welcher ſich als zuverläſſig bewährt habe die Bauerlaubnis
nicht verſagen Was den Strohmann anlange ſo könne doch ein ſolcher
leicht Gefahr laufen die Konzeſſion zu verlieren wenn er ſich auf zweifel
hafte Sachen einläßt Ferner finde doch bei Gründung einer G m b H
eine ausgiebige Publizität ſtatt ſodaß man unmer noch zur rechten
Zeit einſchreiten könne

Abg Frohme Soz bekämpft den Entwurf wegen ſeiner angeblich
zünftleriſchen Tendenz und tritt für die Baukontnolle durch Arbeiter ein

Abg Pauli Porsdam kon meint durch die Ausführungen des
Regierüngsvertreters ſeien alle Bedenken gegen die Vorlage zenſtreut
Die Handwerker verfolgten keine zünſtkeriſchen Tendenzen ſondern wollten
nur Handwerker Organiſationen die der Neuzeit entiprächen Seine
Freunde würden dem Entwurf in der Faſſung der zweiten Leſung
zuſtimmen

Abg Erzberger Ztr erklärt daß ſeine Partei in dem Entwurfe
eine willtommene Abſchlagszahlung jähe und ihn annehmen würde
Wirkliche Zünftler gebe es überhaupt nicht mehr die Handwerker wollten
nur Ordnung in ihren Organtſationen Die Vorlage enthalte auch ein
gut Teil Arbeiterſchutz da ſie den unzuverläſſigen Eiementen auf deren
Konto viele Bauunfälle kämen die Genehmigung zum Gewerbebetrieb
entziehe

Abg Frohme Soz betont nochmals de Rorwendigkeit von Arbeiter
kontrolleuren

Hiermit ſchließt die Generaldiskuſſion Jn der Spezialdiskuſſion wird
Artikel I Unterjagung des Betriebes bei Unzuverläſſigteit ohne Debatte
angenommen Arukel II beſtimmt daß Mangel an theoretiſcher Vorbii
dung als Grund zur Unterſagung des Betriebes nicht angenommen wer
den darf bei Perſonen die eine Staats oder Meiſterprüfung beſtanden
haben Artikel Il wird nach einigen Bemerkungen des Abg Cuno frey
Vp angenommen die auf der Tribüne vollkommen unverſtänolich vleiben
desgleichen der Reſt des Geſetzes und das Geſetz im ganzen

Hiermit iſt die Tagesordnung erjſchöpft Nächſte Sitzung Dienstag
Fleiſchnot Jnterpellationen

ür Halle u den Sanitreis
Mittwoch den 12 Dezember 1906

Ein Sadiſten Prozeß
Nachdruck verboten 8 H Greifeswald 10 Dezember
Ein in den Annalen der preußiſchen Juſttz wohl einzig daſtehender

Fall beſchäftigt heute das hieſige Schwurgericht vor dem gegen den wegen
vierſachen Mordes zum Tode verurteilien Tiſchlergeſellen Ludwig Teßndw
aus Baabe auf der Jnſel Rügen im Wiederaufnahmeverfahren verhandelt
wird Vor drei Jahren am 17 Oktober 1903 durchetlte die ſeltſame
Kunde die deutſche Preſſe daßz ein viermal zum Tode verurteilter Luſt
mörder am Fuße des Schaffots die Wiederaufnahme des Verſahrenéè
erzielt habe Am Morgen dieſes Tages ſollte der Tiſchlergeſelle Teßuow
auf dem Greifswalder Gefängnishoſe hingerichtet werden nachdem ihn die
Geſchworenen in vier Fällen des Luſtmordes an Kindern und in einem
Falle des Mordverſuchs an einem Dienſtmädchen ſowie verſchiedener
anderer Straitaten für ſchuldig befunden hatten Alles jür die Exekution
war vorbereitet Der König hatte auf das ihm zuſtehende Begnadigungs
recht verzichtet der Schartrichter Engelhardt aus Magdeburg war hter
mit ſeinen Gehihen eingetroffen und hatte in der Nacht das ſchwarzaus
geſchlagene Schaffot errichtet Eine Kompagnie Soldaten und die
Gendarmerie war für den ſchauerlichen Akt beſtellt die Zutrittskarten
waren ausgegeben und dem Angeklagten war die Henkersmahlzeit
verabreicht Da wurde dieſer plötzlich von einem ſchweren epileptiſchen
Anfall heimgeſucht der im letzten Augenblick die Hinrichtung unmöglich
machte Teßnow war aus ſeiner unzweiſelhaft echten Bewußtloſigkeit in
die ihn der Anfall verſetzt hatte nicht zu erwecken und ſo mußte die Hin
richtung im letzten Moment aufgehoben werden Jn der Folge gelang es
dann dem Verteidiger des Angeklagten Rechtsanwalt FrantzGreifswald
die Wiederau nahme des Verjahrens gegen Teßnow durchzuſetzen Und
zwar war dabei maßgebend jener epileptiſche Anfall der für die von der
Verteidigung während des ganzen Strafoerfahrens gegen den Angetlagten
geltend gemachte Anſicht ſprach daß Teynow ein periodiſch in epilepriſche
Dämmerzuſtände verfallender Menſch ſet dem wenn er wirklich die ihm
zur Laſt gelegten Mordtaten begangen hätte dieſer krankhafte Zuſtand zu
gute gerechnet werden müſſe Die im vollen Umſange beſchloſſene Wieder
aufnahme des Verſahrens hat zur Folge daß heute erneut die verſchiedenen
Mordtaten Teßnows die dieſem in den früheren Verhandlungen zur Laſt
gelegt wurden zur gerichtlichen Erörterung gelangen Zunächſt handelt es
ſich um die Luſtmorde an den Fuhrmannsſöhnen Franz und
Hermann Grawert aus Göhren auf der Jnſel Rügen
die im Juli 1901 auf der lieblichen Oſtſeeinſel und wen
darüber hinaus Erregung und Entſetzen hervorriefen Am 1 Juli jenes
Jahres war der Fuhrmann Grawert mit ſeiner Franu ſeinen beiden 8
und 6 Jahre alten Söhnen zum Holzſchlag in der Mönchguter Forſt ge
fahren und hatte auf der Heimkehr die beiden Knaben auf ihre Bitten am
Waldesrande abgejſetzt weil ſie ſich noch Beeren pflücken wollten Als
aber Stunde um Stunde verging und die Kinder micht heimkeyrten machte
ſich das beſorgte Elternpaar auf den Weg und ſuchte im Verein mit der
Gendarmerie und zahlreichen Oriseinwohnern den ganzen Forſt ab ohne
die Knaben zu finden Erſt am ſolgenden Morgen fand man tief im
Walde im Abſtand von 80 Metern zu einander die entſetzlich zugerichteten
Kinderleichen unter Brombeerſträuchern und Farrnkraut verſteckt Beide
Knaben waren vollſtändig entkleidet die Köpſe Arme und Beine abge
trennt die Schädel zernummert und die Leichen von oben bis unten auf
geſchlitzt Das Herz des einen Kindes ſowie gewiſſe Körperteile des
anderen hatte der Luſtmörder denn nur um einen ſolchen konnte es
ſich nach der ganzen Sachlage handeln mitgenommen Die einzelnen
Leichenteile waren weit umhergeſtreut ſo daß manche erſt viel ſpäter ge
ſunden wurden und hierbei machten die obduzierenden Aerzte die ſcheuß
liche Entdeckung daß der Mörder Arme und Beine der Knaben zu unſag
baren Zwecken zurechtgeſchnitten hatte Die kunſtgerechte Zerlegung der
Leichen muß mit einem Raſiermeſſer und durch einen Menſchen erfolgt
ſein der ein Meſſer mit ſicherer Hand zu führen verſtand

Schon bet der abendlichen Streiye war den an der Suche nach den
Kindern beteiligten Perſonen ein Mann aufgerallen der ſcheu umherſtand
ſeine Hände und ſein Geſicht zu verbergen ſuchte und der ſchließlich als
man ihn jaſſen wollte die Flucht ergriff Es war der Tiſchlergeſelle
Wilhehn Teßnow der zuletzt bei dem Tiſchiermeiſter Schmidt in Göhren
in Arbeit geſtanden am Abend vor dem Morde emen Alkoholexzeß be
gangen hatte und dann nicht mehr heimgekehrt war Alsbald nach ſeiner
Feſtnahme und im Laufe ſeiner Vernehmung ſtellten ſich mehrere Um
ſtände heraus die der Staatsanwaltſchaft den Verdacht nahelegten daß
Teßnow auch der Mörder zweier Schulmädchen ſein müſſe die am
9 September 1898 alſo drei Jahre vorher in Hechtingen ber Osnabrück
in ähnlicher Weiſe wie die Grawertſchen Knaben hinge chlachtet worden
waren Es waren dies die 7 jährige Eliſe Heidemann und die 7fährige
Eliſe Langmeyer die auf dem Heimwege von der Schule der ſie durch
einen Wald fuührte von einem unbekannt gebliebenen Mann mit Aptel
ſinen angelockt und dann in ſcheußlichſter Weiſe eimordet worden waren
Auch ihnen zertrümmerte der Täter den Schädel ſchnitt Kopf Arme und
Beine ab und trennte den Leib von oben bis unten auf worauf er ge
wiſſe Teile munahm Ebenſo zerſchnitt er Arme und Beine der Mädchen
und verſtreute die einzelnen nach allen Himmelsrichtungen Auffällig
war daß Teßnow zu damaliger Zeit nur wenige Kilometer von der
Mordſtelle entfernt in Arbeit geſtanden yat daß er ſich ebenfalls zur Zeit
der Tat in vertörtem Zuſtande befand nnd bei ſeiner vorübergehenden
Feſtnahme dieſelben Angaben über die Urſache ſeiner Anweſenheit an der
Mordſtelle machte wie ſpäter auf Rügen

Der dritte dem Angekiagten zur Laſt gelegte Fall betrifft den Mord
verſuch an der Dienſtmagd Lau in Stavenhagen in Mecklenburg Dieſes
Mädchen wurde am 3 März 1901 im Pribbevower Forſt bei Staven
hagen von einem Manne überfallen und zu ermorden verfucht doch rettete
das Mädchen ſich ſchließlich durch ſeine Geiſtesgegenwart Nach ſeinen
Angaben war auch hier Teßnow der Täter Ferner wird dieſem zur Laſt
gelegt daß er am 11 Juni 1901 dem Pfarrpächter Timm in Stargard
drei Mutterſchafe zwei Hammel und emen Bock ganz ſo wie die vier
Kinder abgeſchlachtet und ſich daran vergangen habe Schließlich ſteht
Teßnow aber auch noch in dem dringenden Verdacht einen fünften Luſt
mord auf dem Gewiſſen zu haben der 1897 in Torburg in Schleswig
Holſtein begangen und ſür den inzwiſchen ein Anderer hingerichtet wurde

Den Vorſitz im Gerichtshof führt Landgerichtsdirektor Geh Juſttzrat
Buddee die Anktage vertritt Erſter Staatsanwalt Hübſchmann während
Rechtsanwalt Frantz Greiſswald wieder die Verteidigung Teßnow s über
nommen hat Auf dem Zeugentiſche ſieht man in Sptritusgläſern ver

m
ſchiedene Körperieile der ermordeten Kinder ferner deren Schädeldecken die
Kieidungsſtücke und mehrere Taſchenmeſſer des Angelklagten ſowie das bei
ihm vorgefundene Exemplar des Bilz ſchen Lehrbu s über die Naturheil
methode deſſen eingehende Darſtellungen des menſchlichen Körpers dem
Angeklagten bei der Begehung der ihm zur Laſt gelegten Mordtaten als
Vorlage gedient haben ſollen Jm Sachoerſtändigenraum hat ſich ein
kleiner Aeiztekongreß verſammelt Man bemerkt dort den Kreisarzt Dr
BeumerGrenswaid Kreisarzt Dr PoggeStraljund den Geh San Rat
Dr Knecht Ueckermünde Geh Med Ral Dr Siemens Lauenburg Pomm
Profeſſor Dr Kolpin Hreifswald Kreisarzt Dr SettegaſtBergen Rügenund den aus dem Prozeß gegen den Mörder der Luiſe Berlin den de

hälter Wilhelm Berger her bekannten Greifswalder Blutfor cher Profeſſor
Dr Uhlenhuth der die in den Kleidern des Angeklagten ſ Zt gefundenen
Biutſpuren daraufhin unterjucht hat ob es ſich dabei um Flecke von Menſchen
oder von Tierhlut handelt Außer an den Kleidern ſind bei Teßnow auch Blut
ſpuren am Körper ſeibſt und viele Kratzwunden konſtatiert worden Von
dem ſrüheren Leiter der hieſigen pſychiatriſchen Kiintk Geheimrat Weſt
phalBonn liegt ein ausführliches Gutachten über den Geiſteszuſtand des
Angeklagien vor Seinerzeit haben die mit der Unterſuchung Teßnows be
trauten Pyychiater den Angetlagten als Sadiſten bezeichnet als einen
Mann alſo deſſen wollüſtige Gerühle ſich in Grauſamkeiten die ſich bis
zum Morde ſteigern können äußert Auch gaben ſie eine hochgradige
Wahrſcheinlichteit für das periodiſche Vorkommen von epileptiſchen Dämmer
zuſtänden ber dem Angeklagten zu doch boten ſich keine genügenden An
haltepunkie dafür daß Teßnow auch ſeine Taten in einem ſolchen abnormen
Zuſtande begangen habe Die Verteidigung ſtellte ſich auf den Stand
vunkt daß Teßnow nachgewieſenermaßen ſtets am Vorabend der ihm zur
Laſt gelegten Taten ſtarke Quanten Aikohol zu ſich genommen habe die
in der Folge epileptiſche Dämmerzuſtände ausgelöſt hätten Außer den
genannten Sachverſtändigen ſind auch alle diejenigen Aerzte erſchienen
die ſ Zt die verſchiedenen Kinderleichen ſeziert und obduziert haben ſodaß
der Platz für alle dieſe Herren kaum ausreicht Unter den auigerufenen
Zeugen erregen vor allem die Eltern der ermordeten Kinder Grawert tiefes
Mitgefühl Auch die Mutter des Angeklagten iſt als Zeugin zur Stelle
Eme große Anzahl der Zeugen ſtammt aus den bekannten Rügenſchen
Badeorten Göhren Binz Sellin und Saßnitz Auch aus Berlin Osnabrück
Snalſund Hannover und Mecklenburg ſind mehrere Zeugen zu dem Prozeſſe
geladen Bei dem Aufruf ergibt ſich daß in den 8 Jahren die ſeit der
erſten dem Angeklagten zur Laſt gelegten Mordtat verfloſſen ſind mehrereZeugen weiſioehen oder verſchollen ſind Bei der Geſchworenenausloſung

wurden mit Rückſicht auf die vorausſichtlich längere Dauer des Prozeſſes
meyrere Eriſatzgeſchworene ausgeloſt Vorher bemerkte der Vorſitzende den
Geſchworenen daß die vorliegende Sache die ganze diesmalige Schwur
gerichtsperiode in Anſpruch nehmen werde und daß es ſich um eine wichtige
Sache handele deren erſte Verhandlung nun ſchon 41 Jahre zurückliege
Die Verhandlungsfähigteit des Angeklagten ſtehe zwar außer Zweifel aber
ſeines ganzen Zuſtandes wegen ſolle er mit mözlichſter Schonung behandelt
werden Den Vertretern der Preſſe wurde mit Rückſicht auf das allgemeine
Jntereſſe das die Angelegenhen erregt die Anweſenheit während der
ganzen Dauer der Verhandlung geſtattet

Nach dem Eröffnungsbeſchluß wird Teßnow auch heute wieder des
vollendeten Mordes in 4 und des verſuchten Mordes in einem Falle be
ichuldigt Zur Perſonalfeſtſtellung gibt Teßnow an daß er am
13 Februar 1872 in Stoizenhagen Kreis Randow geboren und wegen
chweren Diebitahls mit 1 Jahr Gefängnis ſowie wegen Bettelns mit
3 Tagen Haſt vorbeſtraft ſet Es wurde dann das am 4 Juli 1902
gegen den Angellagten ergangene zweiſache Todesurteil verleſen das nach
achtträgiger Verhandlung vom hieſigen Schwurgericht gefällt wurde Die
dagegen eingelegte Reviſion des Angeklagten wurde am 26 September
desjelben Jahres vom Reichsgeicht verworfen und jollte wie bereits
erwähnt ein Jahr ſpäter am 17 Oltober 1903 das Todesurteil vollſtreckt
werden Die Annäge Teßnows auf Wiederaufnahme des Verfahrens und
ein Guadengeſuch ſeiner Mutter war abgelehnt worden

Vermüiluſtes
Die größte Geſchwindigkeit auf deutſchen Bahnen Nach

dem ſeit vie ren Jahren ein zwiſchen Berlin und Hamburg verkehrender
Schnellzug mit 86,1 Kilometer in der Stunde die grötzte Geſchwindigkeit
auf deutſchen Bahnen gehabt hat iſt nach der Zeitung des Vereins
deutſcher Etſenbahnverwaltungen mit dem Winterſahrplan 1906107
ein Zug mit größerer Durchſchnittsgeſchwindigkett eingerichtet worden und
zwar auf der Strecke zwiſchen Berlin und Halle mit 88,2 Kilometer in
der Siunde Auch auf den badiſchen Staatseiſenbahnen übertreffen
jetzt zwei Züge mit Durchſchnittsgeſchwindigkeiten von 87 und 87,6 Kilom
in der Stunde allerdings über kürzere Entfernungen den Berlin Ham
burger Schnellzug

Die Hauptſache Jm Geſpräch über Weihnachten und über die
Freude des Schentens und Beſchenktwerdens ſo erzählt man der Tgl
Roſch ſagt die Lehrer den kleinen Schülerinnen Jhr müßt aber
nicht meinen es ſei die Haupiſache daß Jhr Euch etwas wünſcht
Was iſt wohl die Hauptſache Da antwortet eine Kleine Die Haupt
ache iſt daß wir s auch kriegen

Marktbericht
Dienstag den 11 Dezember

1,3 1,4 alat pro Stück 0,05 0,06 Mit
30 1,40 Radieschen vro Bdch 0,03 0,04

III

Yulter pro Pfund
Zwiebeln 5 Liter 0 25 Aepfel pro Mdol 0,30 0,75
Rartoffeln 5 Ltr 0,25 0,30 Birnen pro Mdl 0,40 0,80
Ulumenkohl vro Stüch ,15 90,30 flaumenmus p Pfo 0,15 0,2
ohlrabi vro Mol 0,25 Getr Pflaumen v Pfd ,20

Kohlrüben pro Stüch 0,5 0,10 Enten pro Stück 3,50 4,00
Mohrrüben pr Modl 0,10 Gänſe pro Stück 4,09 8 00
Wernkohl per Stüct 0,05 0 15 hähnchen 1,50 2,59
Rotkohl vro Stück 0,10 0,25 Hühner pro Stkiick 1,75 2,50
Roſenkohl pro Liter 20 ,25 Fauben vro Paar 8 00
Wirſingkohl pro Stück ,05 0,10 Rebhühner vro Stück 0,60 1,00
Braunkohl pro Stüct 0,05 0,06 Kaninchen pro Stüct 1,00 1,20
Sellerie pro Stück 0,05 0,08 Haſen pro Stück 3,30 4,00

Her Markt war außerdem noch mit Fochen deſetzt
xuvx xc vxr xCr xJ nBillige

Weihnachts Preise Tischzeuge Handtücher
Tischtücher 4 Personen
Tischtücher 6 Personen
TischgedeckKe e Serrietten
Tafelgedecke i 12 Serrietten
Handtücher rau ung bant

M Schneider Hale
Mark 50 bis herab zu Mark 15

so lange der Vorrat reioht
Mark 75 40 1

50Mark 3 25 1

Mark S 6 4

80Dutzend Mark 6 4 3 1

Handtücher es
Ka fo egedecke weiss mit Hohlsaum mit 6 Sorviorten 8 v
Kaffeeg edecke bunt mit 6 Soervletten

Ka ſffoetischdecken i ung vunt
Wischtücher a Stauhtü cher zuen Freislagen

3
95Dutzend Mark 10

75Mark 5 50 1

Mark 6é 4 2 9S

5 Prozent Rabatt auf alle
Waren

94 Leipzigerstrasse 94

n 4

u

5

n

t S

n

ee

Se

e



S tm
e

n

n

e
W m

9

e
i

t h l

u 14 4 m

n

9

d

d ne 9
S 5

e

5

W

n
9

d t
Z un

h un
e

m

3

e
S

m

c

Deite 20 Mittwoch

Amtliche Bekanntmachungen
ekanntmachung

W Das Städtiſche Muſenm im Eichamtsgebäude am Großen Berlin iſt
räglich unentgeltlich geöffnet und zwar an Wochentagen von 11 1 Uhr und Sonn
tags von 11 bis 2 T

3 Das neue Städtiſche Muſeum in der Moritzburg iſt bis auf weiteres
Aneuntgeltlich geöffnet Mittwochs von 11 bis 1 Uhr und Sonntags von 11 bis 2 Uhr

Außerhalb dieſer Beſuchszeiten können die Muſeen im Eichamtsgebäude und in
der Moripburg ſowie der der Stadtgemeinde gehörige Teil der Burgruine gegen ein
Entgelt von 50 Pfg für die Perſon beſichtigt werden

Von Vereinen wird wenn mehr als 10 Perſonen das Muſeum beſichtigen wollen
ein Eintrittsgeld von 20 Pfg für die Perſon erhoben Schulklaſſen haben pro Schüler
10 Pfg und die ſie begleitenden erwachſenen Perſonen 20 Pfg zu zahlen

Eintrittskarten ſind bei dem betreffenden Muſeumsdiener zu löſenHalle a S den 25 September 1906 Ler Magiſtrat

Bekanntmachung
Das in der Tholuckſtraße zwiſchen der Tor und profektierten Wegſcheiderſtraße

belegene der Stadtgemeinde Halle a S gehörige als Garten eingerichtete Straßen
gelände von ca 680 qm Größe ſoll für ſofort bis zum 30 September 1912 ver
pachtet werden Termin zur Abgabe von Geboten iſt auf

Donnerstag den 13 Dezember ds Js vormitags 10 Uhr
im ſtädtiſchen Bureau für Grundeigentum Rathausſtraße 19 Zimmer Nr 61
anberaumt

Die Bedingungen werden im Termin bekannt gegeben und können vorher im
bezeichneten Bureau eingeſehen werden

Halle a den 1 Dezember 1906 Der Magiftrat
Bekanntmachung

renter Hinweis auf S 8 des Reichs Jmpfgeſetzes vom 8 Aprtl 1874 werden die
jenigen Herren Aerzte welche in dieſem Jahre in hieſiger Stadt Jmpfungen bezw Wieder
impfungen an Kindern vorgenommen haben aufgefordert ihre darüber geführten Nach
weiſungen umgehend ſpäteſtens jedoch bis 31 Dezember d Js der Unterzeich
neten Jmpfamt Schmeerſtraße 1 1 einzureichen

Halle a den 3 Dezember 1906 Die Polizei Verwaltung

Polizei Verordnung
betreffend den Verkehr mit Kuhmilch

Auf Grund der FS 143 und 144 des Geſetzes über die allgemeine Landesver
warung vom 30 Juli 1883 und der 88 5 6 und 15 des Geſetzes über die Polizei
Verwaltung vom 11 März 1850 wird hiermit unter Zuſtimmung des Magiſirats nach
ſtehende PolizeiBerordnung für den Stadtkreis Halle a S erlaſſen

S 1 Wer in Halle a S gewerbsmäßig Milch einführt feilhält oder verkauft
hat dies der PolizeiVerwaltung unter Angabe der regelmäßigen Bezugsquelle anzuzeigen

Ebenſo hat er jede örtliche Verlegung des Geſchäftes ſowie die Eröffnung eines
Zweiggeſchäftes am hieſigen Orte ſowie jede Aenderung ſeiner Bezugsquelle innerhalb

Tagen dem S PolizeiRevier zu melden
s 2 Der Milchhandel und Berkehr mit Milch aller Art unterliegt der Beauf

ſichtigung durch die Polizei Verwaltung deren Beamten ſind befugt Milchproben während
der üblichen Geſchäftsſtunden aus den Milchhandlungen zum Zwecke der Unterſuchung
egen Empfangsbeſcheinigung zu entnehmen Auf Verlangen iſt dem Beſitzer ein Teil

Probe amtlich verſchloſſen oder verſiegelt zurückzulafſen Für die entnommene Probe
iſt Entſchädigung in Höhe des üblichen Kaufpreiſes zu leiſten

Die genannten Beamten ſind weiter befugt auf Märkten Plätzen Straßen Milch
aus beliebigen Gefähen zur Ermittelung des ſpezifiſchen Gewichts an Ort und Stelle mit
der Milchwage Laktodenſimeter unentgeltlich zu entnehmen

Ferner findet eine Kontrolle ſämtlicher Milchkühe durch den von der Polizei Ver
waltung damit betrauten Tierarzt ſtatt welche ſich beſonders auf die im S 4 d erwähnten
Krankheiten zu erſtrecken hat

S 3 Im hieſigen Stadtkreis darf Kuhmilch in füßem d h ungeſäuertem Zu
ſtande nur als Vollmilch oder als Magermilch abgerahmte Milch in den Verkehr
gebracht werden Andere Bezeichnungen wie z B Haushaltungsmilch ſind abgeſehen
von den unter S 3e und à aufgeführten Ausnahmen unznläſig

Als Vollmilch iſt eine nach dem Abmelken in keiner Weiſe entrahmte oder
on veränderte Milch zu erachten welche einen Fettgehalt von mindeſtens 2,7 o hat
und bei 150 ein ſperifiſches Gewicht von wenigſtens 1,028 und höchſtens 1,034 beſitzt

y Magermilch iſt Milch welche durch Entrahmung mit oder ohne maſchinelle
Hilfsmitiel entſettet und der irgend ein uderer Stoff nicht zugeſetzt worden iſt Sie
muß bei 15 ein ſpezifiſches Gewicht von mindeſtens 1,032 haben g

e Als Kindermilch Säuglingsmilch Sanitätsmilch oder unter einer ähn
lichen Bezeichnnng welche den Glauben zu erwecken geeignet iſt die Milch ſei in geſund
heitlicher Hinſicht der Vollmilch vorzuziehen darf Milch nur in den Handel gebracht
werden wenn ſie einen Feitgehalt von wenigſtens 3 beſitzt die Koch oder Alkohol
probe beſteht d h weder bei der einſachen Erhitzung auf SiedeTemperatur noch bei der
Miſchung mit gleichen Teilen eines Spiritus mit einem Alkoholgehalte von 68 Raum
teilen Spiritus diülutus der Gerinnung anheimfällt und unter folgenden Voraus
ſetzungen gewonnen iſt

1 Sie muß von Kühen ſtammen deren Geſundheitszuſtand durch den zuſtändigen
Kreistierarn bezw einen hiermit amtlich beauftragten Polizei Tierarzt fortgeſetzt über
wacht wird Die Stallräume in denen ſolche Kühe ſtehen müſſen geräumig hell und
luftig ſein mit undurchläſſigen leicht zu reinigenden Fußböden und ebenſolchen Krippen
mit Waſſerſpülung und guten Abflußvorrichtungen verſehen ſein Jn dem Stalle dürfen
in der Regel nur Kindermilchkühe aufgeſtellt werden welche als ſolche in unauslöſchlicher
Weiſe bezeichnet werden müſſen Sollten wegen der Raumverhältniſſe auch andere Kühe
mit in den Stall eingeſtellt werden müſſen ſo ſind dieſe von den Kindermilchkühen
getrennt zu ſtellen

II Kindermilchkühe dürfen nur trocken gefüttert werden Verboten iſt die Fütterung
mit Rückſtänden der Zucker Spiritus und Stärkefabrikation ſowie von Schrot von
Erbſen Bohnen Wicken und Lupinen ferner von Rüben rohen Kartoffeln Küchen
abfällen und Grünfutter

I Vor dem Melken iſt das Euter der Kuh zu reinigen Die mit dem Melken
beſchäftigten Perſonen haben ſaubere waſchbare Schürzen beim Melken zu tragen und
ſich vor dem Melken die Hände und Arme mit Seifenwaſſer zu reinigen

IV Perſonen welche an anſteckenden Krankheiten oder an Geſchwüren oder Aus
ſchlägen an den Händen oder im Geſicht leiden dürfen zum Melken nicht verwendet

erden t 4v V Die erſte Milch iſt aus den Zitzen zu ſtreichen und nicht in den Kübel zu
melken die ſodann gewonnene Milch iſt ſofort nach dem Melken von Schmutzteilen
durch Seihen Filtrieren oder Ausſchleudern zu reinigen

VI Die Beſtimmungen V ſind an der Stalltür anzuſchlagen
ä Abgekochte und ſteriliſierte Milch müſſen unter dieſer Bezeichnung in der Ver

ebracht werdenet Als abgekochte Milch gilt Vollmilch die bis auf 1002 C erhitzt oder einer Tem

peratur von 900 durch mindeſtens 20 Minuten ausgeietzt worden iſt
Ais ſteriliſierte Milch darf nur eine ſolche Vollmilch bezeichnet werden die ſofort

nach dem Melken von Schmugyteilen befreit in geeigneten von Sachverſtändigen als
wirkſam anerkannten Apparaten ordnungsmäßig behandelt und während des Erhitzens
mit einem luftdichten Verſchluß verſehen wordev iſt der bis zur Abgabe der Milch an
den Konſumenten unverſehrt bleiben muß Sie muß einen Ztägigen Aufenthalt bei
körperwärme 379 ertragen ohne der Gerinnung anheim zu fallen Der Vorgang der
Steritiſation unterliegt der Aufſicht des zuſtändigen Kreisarztes und des von der Polizei
Verwaltung damit betrauten Tierarztes,e Künſilich präparierte Milch darf unr unter ausdrücklicher und genauer Angabe
des Gehaltes ihrer weſentlichſten Beſtandteile angevrieſen feilgehalten oder verkauft
werden Die Räume in denen derartige Präparate hergeſtellt werden unterliegen eben
falls der in S 2 angeordneten behördlichen Aufſichtt de 4 Vertehr gnaznjcheteren iſt a Milch die wenige Tage vor und

i T jach dem Abkalben abgemolken iſtrin m welche an Milzbrand Lungenſeuche Rauſchbrand Tollwut
Pocken Krankheiten wie Gelbſucht Ruhr Euterent,ündungen Gluivergif tung z
lich Pyämie Septicämie fauliger Gebärmutrerentzündung oder anderen fieberhaften 5
krankungen leiden ſowie von Kühen bei denen die Nachgeburt nicht abgegangen iſt
oder bei denen krankhafter Ausfluß aus den Geſchlechtsteilen beſteht

e Milch von Kühen die mit giftigen Arzneimitteln welche in die Milch über
Nießwurz Opium Eſerin Pilokarpin und anderen Alkagehen Arſen Brechweinſtein

loiden behandelt werdena Milch von Kühen welche an Eutertuberkuloſe oder an mit ſtarker Abmagerung

fäll b ener T ſe P leidenoder Durchfällen verbundener Tuberkuloſe Perlſucht leiden
e Mulch welche fremdartige Stoffe wie Eis insbeſondere irgend welche chemiſche

Konferviernngsmittel enthältt weiche blau rot oder gelb geiärbt mit Schimmelpilzen beſetzt hitter ſaulig
lutreſte oder s enthältſchleimig oder ſonſtwie verdorben iſti 8 5 Milch von Kühen welche an Maul und Klauenſeuche oder an Arten der

Tuberkuloſe die nicht unter Z 44 fallen erkrankt ſind darf nur abgekocht oder ſteriliſiert
in den Verkehr gebracht werden Letterenfalls jedoch nur unter der auf den Flaſchen
deutlich anzubhringenden Bezeichnung Keriliſierte Milch kranker Tiere
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s 6 Saure und Buttermilch darf nicht aus Milch der unter J 4 a be

bereitet und nur unter richtiger Bezeichnung d h als ſaure bezw

8 7 die Beförderung von Milch Verkaufsſtelle und zur AufbewahrungR enailierte Gefäge aus Eiſenblech ſowie ſolchein ver eſſi e wen 29aus nntem Kupf
ieſelben müſſen mit feſtſchließenden Deckeln verſehen ſein und einen ſo weiten

Hals beſitzen daß ſie bequem mit der Hand im Innern gereinigt werden können
Kindermilch darf nur in Glasgefäßen in den Verkehr gebracht werden die die

Farbe der Milch ohne Weiteres erkennen laſſen Die zur Aufbewahrung zur Beförderung
zum Verkauf und zum Abmeſſen der Milch beſtimmten Gefäße dürfen zu anderen Zwecken
nicht verwendet werden Auch darf in ihnen wie überhaupt auf dem Beförderungsmittel
Waſſer nicht mitgeführt werden

Als Dichtungsmittel für die Deckel der Milchgefäße dürfen Lappen Stroh und
Papier und dergleichen nicht verwendet werden Gummiringe als tungsmaterial
dürfen Blei nicht enthalten Geſetz vom 25 Juni 1887 R G B S 273

S 8 Sämtliche Gefäße in denen die im S 3 bezeichneten Milchſorten in ben
Handel gebracht werden müſſen in r nicht entſernbarer Schrift die Bezeichnun

in ihnen enthaltenen Milchſorte Vollmilch Magermilch bezw Kindermilch u ſ w
agen

Bei geſchloſſenen Milchw ſind dieſe Arſſchriften der Wagenwand und
zwar unmittelbar über die en den Auslaßöffunngen anzubringenDie zum Abmeſſen der Milch dienenden Gefäße müſſen ebenſels aus Eifenblech

Kupfer oder Meſſing gefertigt und gut emailliert z verzinnt und mit einer geeigneten
Handhabe verfehen ſein ſo daß die Hand des Meſſenden mit der Milch nicht in Be
rührung kommen kann

9 Die für den Berkehr beſtimmte Milch darf nur in Räumen
werden die ſtets genügend gelüſtet und rein gehalten auch nicht als Schlaf Wohn
oder Krankenzimmer benutzt und durch eine feſte verſchließbare Tür von jedem Neben
raum getrennt werden können Auch dürfen Perſonen die an anſteckenden Krankheiten
leiden oder mit ſolchen Kranken in kommen ſich in keiner Weiſe mit der
Behandlung und dem Vertriebe der Milch beſchäftigen

Werden die mit der Gewinnung der weiteren Behandlung und dem Verkaufe der
Milch beichäftigten Perſonen vom Typhus der Cholera oder anderen ſchweren anſtecken
den Krankheiten befallen ſo iſt die Behörde befugt den Betrieb ſo lange völlig zu ver
bieten als ihres Erachtens die Gefahr einer weiteren Uebertragung der betreffenden
Krankheiten beſteht

g 10 Eine Stallprobe hat einzutreten wenn behauptet wird daß die beanſtandete
Milch dieſelbe Beſchaffenheit habe wie ſie vom Gewinnungsort entnommen ſei

S 11 Zuwiderhandlungen gegen dieſe Beſtimmungen werden falls nach den Strafgeſetzen uicht höhere Strafen Viag greifen mit Geldſtrafe bis zu 30 Mark im Unver

mögensfalle mit entſprechender Haft geahndet
s 12 Vorſtehende Polizei Verordnung tritt am 1 Januar 1907 in Kraft Von

gleichem Zeitpunkte ab wird die Polizei Verordnung vom 9 Mai 1900 aufgehoben
Halle a den 4 Dezember 1906 Die PolizeiVerwaltung

Der Erſte Bürgermeiſter Rive

Bekanntmachung
Die im Jahre 1887 geborenen zum einjährig freiwilligen Dienſt berechtigten

Militärpflichtigen welche ſich in hieſiger Stadt aufhalten werden hierdurch aufgefordert
die Berechtigungsſcheine zur Erteilung der Zurückſtellung in der ne vom 2 bis
15 Januar 1907 im Militär Bureau Rathausſtraße Ar 4 II Ein
gaug Kleine Steinſtraße vorzulegen

Militärpflichtige welche die Berechtigung zum einjährig freiwilligen Dienſt noch
nachträglich erwerben wollen haben diesbezügliche Geſuche unter Beifügung der vorge
ſchriebenen Papiere ſpäteſtens bio zum 1 Februar 1907 an die Königliche
Prüfungs Kommiſſion für Einfährig Freiwillige in Merſeburg zu richten und demnächſt
den erhaltenen Berechtigungsſchein zur Zurückſtellung im vorbezeichneten Bureau unauf
gefordert abzugeben

Halle a den 8 Dezember 1906
Der Zivil Vorſthende der en on der Stadt Halle a 5

J Dr Puſch
Bekanntmachung

Die Jagdnutzung auf den zur Halleſchen Flur gehörigen zwiſchen der Saale
der Paſſendorfer Aue und der Feldmark Gimritz ſüdlich von der Eliſabethbrücke ge
legenen Wieſen mit Ausſchluß der Pulverweiden von ca 65 ha 84 ar 18 qm Größe
ſoll auf die ſechs Jahre vom 1 April 1907 bis zum 31 März 1913 öffentlich
meiſtbietend verpachtet werden

Termin zur Abgabe von Geboten iſt auf
Freitag den 28 Dezember d Js vorm 11 Uhr

im Beratungszimmer des Ratskellergebäudes Marktplatz 2 II anberaumt
Die Bedingungen werden im Termin bekannt gemacht und können vorher mit

Plan des Jagdreviers im ſtädtiſchen Bureau für Grundeigentum Rathausſtr 19
Zimmer 61 eingeſehen werden

Halle a den 6 Dezember 1906 Der Jagdvorſteher

Weihnachtsbitte
In dieſem Jahre kommen wir im Namen von mehr als 200 Kindern unſerer zwei

Kinder Bewahranſtalten Langeſtraße 25 und Ludwigſtraße in Ludwig ete welche
weſentlich den ärmſten Ständen angehören mit der herzlichen Bitte uns zu helfen den
ſelben eine Weihnachtsfreude zu bereiten

Freundliche Gaben bitten wir in obigen Anſtalten oder bei den Unterzeichneten
abzugebenwa Der Vorſtand der Kinder Bewahranſtalten zu Glaucha
Knuth Oberprediger Dettenborn Fabrikbeſitzer Windel Profeſſor Wintzer Fabrik
beſitzer Witte Diakonus Zabel Zimmermeiſter Frau Major Degenkolde Frau
Oberprediger Knuthn Frau Baumeiſter Kuhnt Frau Hlarie Onms Frau Direktor
Pantzer Frau Zimmermeiſter Plaul Frau Diakonus Witte Frau Direktor Ziervogel

Weihnachtsbitte
der Reinſtedter Anſtalten

Für eine Anſtaltsgemeinde von über 800 Seelen laſſe ich dieſe Bitte ausgehen
Es ſind ſchwachſinnige blöde und epileptiſche Kranke die wir pflegen und die Geſunden
die wir erziehen ſind arm und verlaſſen
400 müſſen täglich gekämmt werden 189 können ſich nicht allein waſchen und anziehen
59 müſſen gefüttert werden wie kleine Kinder und 159 ſind ſteter Pflege bedüritig und
können nichts mehr tun Vor dieſer Gemeinde von Elenden die ſich auf das liebe
Weihnachtsfeſt ſtets ſo herzlich freuen würden wir mit leeren Händen ſtehen wenn nicht
treue Menſchenliebe uns Jahr für Jahr darreichte was wir bedürfen Beim Gedenken
an ſolches Elend lernt man danken für die eigene Geſundheit und die ſeiner Angehörigen
Wer hat ein Dankopfer für die Pfleglinge und Zöglinge denen einſt Marie Nathusius
und Johanne Nathusius in unſeren Anſtalten ein Heim bereitet haben Gaben der
Liebe nimmt entgegen

Paſtor Steinwaehs Neinſtedt am Harz Kreis Quedlinburg
H Oberpfarrer Wächtier hier Kl Brauhausſtr Hausvater Sehmidt Mauerſtr 7
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Außerdem Geigen Harmonikas Mandolinen Guitarren Grammophone
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